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Verantwortliche/r nach Art. 

4 Nr. 7 DSGVO

Stadtverwaltung Lahr/Schwarzwald                               

Oberbürgermeister Markus Ibert                                                                       

Rathausplatz 4                              

77933 Lahr                                                                                                         

07821/910-00                                                                                        

Email: info@lahr.de

Behördliche/r 

Datenschutzbeauftragte/r

Tel.: 07821/910-0196

Email: datenschutz@lahr.de

Zweck(e) der 

Datenverarbeitung, 

Rechtsgrundlage

Die personenbezogenen Daten werden aufgrund der §§ 192 bis 

199 Baugesetzbuch (BauGB), der Verordnung der Landes- regierung 

über die Gutachterausschüsse, Kaufpreis- sammlungen und 

Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch 

(Gutachterausschussverordnung - GuAVO) und der Verordnung 

über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von 

Grundstücken (Immobilienwert- ermittlungsverordnung - 

ImmoWertV) zum Zweck der Bildung und der Aufgabenerfüllung 

der selbstständigen, unabhängigen Gutachterausschüsse für die 

Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige 

Wertermittlungen erhoben und verarbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Die Kaufverträge und andere Urkunden, die nach § 195 Abs. 1 

BauGB und nach § 9 GuAVO dem Gutachterausschuss zu über- 

senden sind, werden von der Geschäftsstelle des Gutachter- 

ausschusses zum Zweck der Führung der Kaufpreissammlung 

ausgewertet. Dabei sind insbesondere für jeden Aus- wertungsfall 

die Grundstücksmerkmale gemäß §§ 4 bis 6 der ImmoWertV zu 

erfassen. Der Zeitpunkt des Vertrags- abschlusses und der 

Kaufpreis (Gesamtkaufpreis und Preis für den Quadratmeter oder 

einen anderen geeigneten Vergleichsmaßstab) sind zu vermerken. 

Soweit anzunehmen ist, dass ungewöhnliche oder persönliche 

Verhältnisse die Höhe des vereinbarten Kaufpreises beeinflusst 

haben, ist dies unter Hinweis auf die Umstände zu kennzeichnen. 

Falls zur Führung der Kaufpreissammlung erforderlich, sind weitere 

Ermittlungen gemäß § 197 BauGB durchzuführen. 

Seit dem 25.05.2018 ist die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft und 

unmittelbar in den EU-Mitgliedsstaaten anzuwenden. Mit den folgenden Informationen möchten 

wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadt 

Lahr und Ihre Rechte aus  dem Datenschutzrecht geben. 

Stadt Lahr/Schwarzwald

Information zur Datenerhebung

(Datenschutzinformation)

Gutachterausschuss
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Empfänger oder Kategorie 

von Empfängern der Daten 

(Stellen, denen die Daten 

offengelegt werden)

Antragssteller,                                                                                              

Destatis,                                                                                                       

GEWOS,                                                                                                            

BORIS BW,                                                                                                

Finanzamt

Übermittlung der Daten an 

Drittstaaten
Es findet keine Übermittlung statt.

geplante Speicherungsdauer

Führen der Kaufpreissammlung: Die personenbezogenen daten 

werden nach Rückgabe des Fragebogens gelöscht. 

Verkehrswertgutachten:  Die Gutachten und die für ihre Erstellung 

erforderlichen Unterlagen werden dauerhaft aufbewahrt.                                                                                

Bodenrichtwerte: Die für ihre Erstellung der Bodenrichtwerte 

erforderlichen Unterlagen werden dauerhaft aufbewahrt.                                                                                           

Betroffenenrechte

Sie haben als betroffene Person das Recht von der Stadtverwaltung 

Lahr/Schwarzwald Auskunft über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung 

unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 

DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten 

personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder 

zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch 

einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können 

Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 

können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 

poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung zur 

Bereitstellung der Daten

oder Freiwillige 

Bereitstellung der Daten 

und

Folgen der Verweigerung

Sie sind im Rahmen des § 197 BauGB verpflichtet, die zum oben 

genannten Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten 

bereitzustellen. Bei Nichtbereitstellung können Sie mit einem 

Verwaltungsakt dazu aufgefordert werden. In entsprechender 

Anwendung des § 208 BauGB können Zwangsgelder in Höhe von 

bis zu 500 Euro angedroht und festgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Anträge auf die Erstattung von Gutachten (§ 193 Abs. 1 und 2 

BauGB), die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreis- sammlung 

(§ 195 Abs. 3 BauGB, § 13 GuAVO), über Boden- richtwerte (§ 196 

Abs. 3 BauGB) und den Immobilienmarkt (§ 193 Abs. 5 BauGB) 

machen die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten erforderlich. Ansonsten kann die Bearbeitung der Anträge 

nicht durchgeführt werden. 

Falls die Daten nicht bei der 

betroffenen Person, sondern 

bei Dritten erhoben wurden

Auskünfte können von Sachverständigen, Personen die über das 

Grundstücks Angaben machen können, Eigentümer, Inhaber von 

Rechten, Gerichte und Behörden, Finanzbehörden eingeholt 

werden
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automatisierte 

Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling

- entfällt -

3 von 3


